
Art der Nutzung (siehe Textfestsetzungen)

Wandhöhe (unabhängig von der Dachform)
in Metern als Höchstmaß über der Bezugshöhe
(siehe Textfestsetzungen)

WHmax

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. 4IV

Baugrenze

Baulinie

Fläche für unterirdische Stellplätze im GE und MI

Geltungsbereich

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

zu erhaltende Bäume

mit einem Geh-/Fahr- und Leitungsrecht (GFL)
zu belegende Fläche

Denkmal (Nachrichtliche Übernahme)

GFL

Flächen für oberirdische Stellplätze im GE

lichte Höhe bei Durchfahrten als Mindestmaß, z.B. 4,5 m

zurückzubauendes Gebäude (Hinweis)

Straßenverkehrsfläche

öffentliche Verkehrsfläche "Fuß- und Radweg"

Fläche für Erhalt und Entwicklung von Gehölzbeständen

Geschoßflächenzahl als Höchstmaß, z.B. 1,2

Grundflächenzahl als Höchstmaß, z.B. 0,4

geplante Grundstückszufahrten an der Haid-und-Neu-Straße
(Hinweis)

bestehende Grundstückszufahrten an der Haid-und-Neu-Straße
(Hinweis)

Firstrichtung

Straßenbegrenzungslinie

Gebäudehöhe in Metern als Höchstmaß über der Bezugshöhe
(siehe Textfestsetzungen)GHmax
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D
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Zeichenerklärung Verfahren

Art der Nutzung (siehe Textfestsetzungen)

Wandhöhe (unabhängig von der Dachform)
in Metern als Höchstmaß über der Bezugshöhe
(siehe Textfestsetzungen)

WHmax

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. 4IV

Baugrenze

Baulinie

Fläche für unterirdische Stellplätze im GE und MI

Geltungsbereich

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

zu erhaltende Bäume

mit einem Geh-/Fahr- und Leitungsrecht (GFL)
zu belegende Fläche

Denkmal (Nachrichtliche Übernahme)

GFL

Flächen für oberirdische Stellplätze im GE

lichte Höhe bei Durchfahrten als Mindestmaß, z.B. 4,5 m

zurückzubauendes Gebäude (Hinweis)

Straßenverkehrsfläche

öffentliche Verkehrsfläche "Fuß- und Radweg"

Fläche für Erhalt und Entwicklung von Gehölzbeständen

Geschoßflächenzahl als Höchstmaß, z.B. 1,2

Grundflächenzahl als Höchstmaß, z.B. 0,4

geplante Grundstückszufahrten an der Haid-und-Neu-Straße
(Hinweis)

bestehende Grundstückszufahrten an der Haid-und-Neu-Straße
(Hinweis)

Firstrichtung

Straßenbegrenzungslinie

Gebäudehöhe in Metern als Höchstmaß über der Bezugshöhe
(siehe Textfestsetzungen)GHmax
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ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

3. Sonstige Planzeichen

Art der Nutzung (siehe Textfestsetzungen)

Wandhöhe (unabhängig von der Dachform)
in Metern als Höchstmaß über der Bezugshöhe
(siehe Textfestsetzungen)

WHmax

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß, z.B. 4IV

Baugrenze

Baulinie

Fläche für unterirdische Stellplätze im GE und MI

Geltungsbereich

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

zu erhaltende Bäume

mit einem Geh-/Fahr- und Leitungsrecht (GFL)
zu belegende Fläche

Denkmal (Nachrichtliche Übernahme)

GFL

Flächen für oberirdische Stellplätze im GE

lichte Höhe bei Durchfahrten als Mindestmaß, z.B. 4,5 m

zurückzubauendes Gebäude (Hinweis)

Straßenverkehrsfläche

öffentliche Verkehrsfläche "Fuß- und Radweg"

Fläche für Erhalt und Entwicklung von Gehölzbeständen

Geschoßflächenzahl als Höchstmaß, z.B. 1,2

Grundflächenzahl als Höchstmaß, z.B. 0,4

geplante Grundstückszufahrten an der Haid-und-Neu-Straße
(Hinweis)

bestehende Grundstückszufahrten an der Haid-und-Neu-Straße
(Hinweis)

Firstrichtung

Straßenbegrenzungslinie

Gebäudehöhe in Metern als Höchstmaß über der Bezugshöhe
(siehe Textfestsetzungen)GHmax
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D

St

LH 4,5 m

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

SONSTIGE PLANZEICHEN
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ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
2. Örtliche Bauvorschriften
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